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1.Dezember 1998 

Leitbild für die Berufsbildungspolitik in Appenzell A.m. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat am 18.November 1997 in zustimmendem Sinne 
Kenntnis genommen vom Leitbild für die Berufsbildungspolitik im 
Kanton Appenzell A.Rh. Erarbeitet wurde es von der Berufsbil- 
dungskommission, welche sich seit längerer Zeit mit den Per- 
spekti-Jen und Entwicklungen in der Beruf sbildung befasst. 

Das Leitbild mit dem ergänzenden Massnahmenkatalog ist in er- 
ster Linie eine Arbeitsunterlage für die Führungsverantwortli- 
chen der Erziehungsdirektion. Es dürfte aber auch für die Wirt- 
schaftsverbände und andere Direktionen von Interesse sein, 
stützt sich doch die schweizerische Berufsbildung auf das duale 
System und umfasst nicht nur die sog.BIGA-Berufe. Wir stellen 
Ihnen deshalb das Leitbild zur Kenntnisnahme zu. 

Mit einer Medienkonferenz werden wir in den nächsten Wochen 
auch die Oeffentlichkeit darüber informieren, um den grossen 
Stellenwert der Berufsbildung für unsern Kanton zu dokumentie- 
ren. 

Gerne hoffen wir auf eine gute Aufnahme des Leitbilds und ver- 
bleiben 

Geht zK an: 
Staatcwirtschaftliche Kommission 



Leitbild für die Berufsbildungspolitik in 
Appenzell A. Rh. 

Vom Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden zu- 
stimmend zur Kenntnis genommen am 18.11.97 

Das Leitbild gilt für die im Bundesgesetz über d i e  Berufs- 
bildung vom 19.4.78 geregelten Berufe, soll aber sinngemäss 
auch Anwendung finden für Berufe in andern Zuständigkeits- 
bereichen. 

1. Der Kanton versteht die Berufsbildung als 
Teil des gesamten Erziehungs- und Bildungs- 
Wesens. Er wirkt führend an der Qualitätssi- 
cherung und Imagepflege der Berufsbildung 
mit. 

2. Der Kanton führt ein Amt für Berufsbildung, 
die Berufsberatung für Jugendliche und Er- 
wachsene sowie eine Berufsschule. 

3. Der Kanton fördert die Zusammenarbeit mit 
andern Kantonen (insbesondere AI und SG), 
mit Verbänden, Schulen, Lehrbetrieben und 
Institutionen der Berufsbildung mit dem Ziel 
einer Vernetzung der gesamten Berufsbildung. 
Er kann sich an weiterführenden Schulen be- 
teiligen. 

4. Der Kanton wirkt bei Verbänden und Lehrbe- 
trieben darauf hin, dass für möglichst viele 
Jugendliche ein genügendes und attraktives 
Angebot an Lehrstellen bereitsteht. 

5. Der Kanton unterstützt die berufliche Fort- 
und Weiterbildung sowie entsprechende Ange- 
bote der Erwachsenenbildung. 
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